
Erklärung über das Verbringen von Feuerwaffen/Munition (§9a Abs.3 der 
1.Waff) aus der Bundesrepublik Deutschland durch zugelassene Händler
(Artikel 11 (3) der Richtlinie 91/477/EWG;Artikel 10(3) der Richtlinie 93/15/EWG )
1. Versendermitgliedstaat
   Bundesrepublik Deutschland

2.Empfängermitgliedstaat

3.Versender
 Name oder Firma
  Zeiselmeier Sport-Jagdwaffen
Vorname
  Gordana
Anschrift ( Sitz der Firma)
   Im Hitzenried 21
   72414 Rangendingen
Telefonnummer
   0049 0 7471 7020294
Faxnummer
  0049 0 7471 7020296

       4.Empfänger

5.Durchgangsländer 6.Beförderungsart/Beförderer

7. Zulassung des Waffenhändlers durch den Versendermitgliedstaat 
Datum                                    Nr. Keine                                         Geltungsdauer  bis 

Behörde   
8.Vorherige Einwilligung des Empfängermitgliedstaates ( Kopie in der Anlage)
Behörde                                                                                                                                       Datum  

Angabe der Waffen:

Nur ausfüllen und Kopie beifügen, wenn der Empfängermitgliedstaat das verbringen oder verbringenlassen von seiner vorherigen Einwilligung abhängig macht
9.Freistellung von vorheriger Einwilligung
Datum                                                Angabe der Waffen/Munition:

Nur ausfüllen und Kopie beifügen wenn der Empfängermitgliedstaat das verbringen oder verbringenlassen nicht von seiner vorherigen Einwilligung abhängig macht

10. Beschreibung der Waffen / Munition                  Anlage                 ja                    nein X
Lfd.
Nr.

Kate-
gorie

            Anzahl/Art    Fabrikat/Modell Kaliber Sonstige
Merkmale

CIP Prüf-
Zeichen

Herstellungs-
nummer

1

11.Angaben über die Person des Erklärungspflichtigen
     Name/Firma Zeiselmeier Sport-Jagdwaffen

     Anschrift    Im Hitzenried 21
                       72414 Rangendingen

    (Unterschrift/Stempel)

12.Raum für amtlicheVermerke des 
Versendermitgliedstaates
Bundeskriminalamt SO 11

Anlage 4
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